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Baden-Württemberg

Amtliche Bekanntmachung der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg
Dritter Beschluss zur Änderung der Entschädigungs- und Reisekostenordnung der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg (ERKO). 

Vom 21.10.2011

Die Vertreterversammlung der Landespsycho-
therapeutenkammer Baden-Württemberg hat 
am 21. Oktober 2011 die folgende dritte Ände-
rung der Neufassung der Entschädigungs- und 
Reisekostenverordnung vom 1. Juli 2006 (Psy-
chotherapeutenjournal 3/2006, S. 286, Einhef-
ter S. 8), zuletzt geändert durch den Zweiten 
Beschluss vom 18. Oktober 2008 (Psychothera-
peutenjournal 4/2008, S. 375, Einhefter S. 5), 
beschlossen:

§ 1

1. Der Abschnitt A Abs. 2 b wird wie folgt ge-
ändert: „EUR 2.500,–“ wird ersetzt durch „EUR 
3.000,–“

§ 2

1. Der Abschnitt B Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt 
geändert: „EUR 250,–“ wird ersetzt durch „EUR 
275,–“

2. Der Abschnitt B Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt 
geändert: „EUR 150,–“ wird ersetzt durch „EUR 
160,–“

3. Der Abschnitt B Abs. 2 wird wie folgt geän-
dert: „EUR 55,–“ wird ersetzt durch „EUR 60,–“

4. Der Abschnitt B Abs. 3 wird wie folgt geän-
dert: „EUR 30,–“ wird ersetzt durch „EUR 35,–“

5. Der Abschnitt B Abs. 4 Satz 1 wird wie 
folgt geändert: „550,– EUR“ wird ersetzt durch 
„600,– EUR“

6. Der Abschnitt B Abs. 4 Satz 2 wird wie 
folgt geändert: „610,– EUR“ wird ersetzt durch 
„660,– EUR“ und „150,– EUR“ wird ersetzt 
durch „200,– EUR“

§ 3

1. Der Abschnitt C Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt 
geändert: „EUR 0,30“ wird ersetzt durch „EUR 
0,35“

2. Der Abschnitt D Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt 
geändert: „EUR 0,30“ wird ersetzt durch „EUR 
0,35“

§ 4

1. Der Abschnitt C Abs. 7 Satz 1 wird wie folgt 
geändert: „EUR 120“ wird ersetzt durch „EUR 
150“

§ 5 
Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Präsident und Schriftführer werden ermächtigt, 
den Wortlaut der Entschädigungs- und Reise-
kostenordnung der Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg (ERKO) in der 
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden 
Fassung mit neuer Paragraphenfolge bekannt zu 
machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen.

§ 6 
In-Kraft-Treten

Die vorstehende Änderung der Entschädigungs- 
und Reisekostenordnung tritt am Tage nach ih-
rer Veröffentlichung im Psychotherapeutenjour-
nal in Kraft.

Vorstehender Beschluss zur Änderung der Ent-
schädigungs- und Reisekostenordnung der 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-
Württemberg wird nach Genehmigung des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales Baden-
Württemberg vom 4. November 2011, AZ: 55-
5415.2-4.5.8, hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen.

Stuttgart, den 14. November 2011 
gez. Dipl.-Psych. Dr. Dietrich Munz 

Präsident

Beitragstabelle 2012
Vom 22.10.2011

A. Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 der Umlageordnung 
wird festgesetzt:

1. Zur Erfüllung der Aufgaben der Landespsy-
chotherapeutenkammer im Jahr 2012 wird für 
alle Mitglieder eine Umlage (Regelbeitrag) von 
400,00 Euro erhoben. Der ermäßigte Regelbei-
trag I beträgt 240,00 Euro, der ermäßigte Regel-
beitrag II 160,00 Euro und der Mindestbeitrag 
100,00 Euro.

2. Nicht beitragspflichtig sind Mitglieder der Kam-
mer, die ihren Beruf nicht mehr ausüben und auf 
Wahlrecht, Wählbarkeit und Mitgliedschaft in der 
Vertreterver sammlung schriftlich verzichten.

3. Freiwillige Mitglieder, die sich in der prak-
tischen Ausbildung nach der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für Psychologische 
Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeu ten (§ 3 Abs. 4 
Satz 1 Hauptsatzung) befinden, haben null Eu-
ro zu entrichten.

4. Mitglieder, die auch als Ärztin oder Arzt ap-
probiert sind, zahlen einen Beitrag von 200,00 
Euro.

5. Freiwillige Mitglieder zahlen einen Beitrag von 
200,00 Euro.

B. Die Beitragstabelle tritt am 1. Januar 2012 in 
Kraft, zugleich tritt die Beitragstabelle 2011 vom 
16. Oktober 2010 (Psychotherapeutenjournal 
4/2010 S.3, Einhefter Baden-Württemberg im 
Psychotherapeutenjournal vom 14. Dezember 
2010) außer Kraft.

Vorstehende Beitragstabelle 2012 der Landes-
psychotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg wird nach Genehmigung des Ministeriums 
für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg vom 
4. November 2011, Az.: 55-5415.2-4.5.9, hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Stuttgart, den 14. November 2011 
gez. Dipl.-Psych. Dr. Dietrich Munz 

Präsident


